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wäre, wird je nach der Dauer der Gesamtarbeitszeit, auf 8—12
Prozent beziffert.

„Ais Hindernis für die Einführung dieser Acnderung wurde
der Art. 11 des Fabrikgesetzes bezeichnet, der bestimmt, daß für
das Mittagessen um die Mitte der Arbeitszeit wenigstens eine
Stunde frei zu geben sei. Nun ist aber festzustellen, daß in dem
Bundesratsbeschluß betreffend Bewilligungen ausnahmsweiser Or-
ganisation der Arbeit in den Fabriken vom (5. November,6. De-
zember 1915 die Möglichkeit zur Einführung des ununterbrochenen
Tagesbetriebes und der Verkürzung der Mittagspause auf weniger
als eine Stunde bereits vorgesehen ist, und daß bezügliche Be-

willigungen von den zuständigen Kantonsregierungen erteilt werden
können. Betriebsinhaber, die im Interesse der Kohlenersparnis
die englische Arbeitszeit einführen wollen, brauchen sich somit
mit einem daherigen Gesuche einfach an ihre kantonale Regierung,
bezw. an das zuständige Departement zu wenden. Angesichts der
immer spärlicher werdenden Kohlenzufuhr wäre es sehr zu be-

grüßen, wenn von dieser Möglichkeit ein recht ausgiebiger Ge-

brauch gemacht würde."
Tu den Kreisen der schweizerischen Maschinen-Industriellen

wird die Angelegenheit zurzeit ernsthaft studiert. Nach Berech-

nungen der Zürcher Handelskammer könnte hei Einführung der
Sommerzeit an Beleuchtungsmaterial in der ganzen Schweiz etwa
zehn Millionen Franken erspart werden, und der Stadtrat von Zürich,
der für die Einführung der Sommerzeit ist, berechnete die Ein-

sparung Iiir die Stadt jährlich auf eine halbe Million Franken. Wo
man mit den Mitteln so knapp ist, und man Ersparnisse machen

soll, wo es irgend angeht, ist die rasche und zeitgemäße Lösung
dieser wichtigen Frage sehr zu empfehlen. Auf alle Fälle ist die

Durchführung von Veränderungen nur dann empfehlenswert, wenn
sie einheitlich erfolgen kann, denn sonst würden sich die bereits
reichlich vorhandenen Unzukömmlichkeiten nur noch um ein he-

deutendes vermehren.

Wirkerei und Strickerei

Zahlungen in Reichsmark. Zu der in der letzten Nummer dieser
Zeitschrift unter dieser Rubrik publizierten Verfügung betr. Verbot
der Bezahlung in Reichsmark zu gunsten einerim Auslande ansäßigen
Person oder Familie ist ergänzend zu sagen, daß diese Verfügung nicht
in rigoroser Weise durchgeführt wird. Nachdem infolge derselben
eine Stockung der Bezahlungen der Guthaben schweizerischer Firmen
an deutsche Kunden eingetreten war, zeigt es sich heute, daß so-

zusagen sämtliche deutschen Abnehmer ihre schweizerischen Lie-
feranten wieder bezahlen können. Es ist somit diese Verfügung
wohl jedenfalls eitie Kontrollmaßnahme, wie das deutsche Einfuhr-
verbot. Es ist wohl allgemein zu sagen, daß Artikel, für welche
die Einfuhrbewilligung erteilt wird, auch anstandslos bezahlt werden
dürfen. Da aber von heute auf morgen die Verfügung in anderer,
schärferer Weise ausgelegt und zur Anwendung gebracht werden
kann, so tut man gut. wenn möglich Bezahlung der Ware zu ver-

langen, bevor diese die Grenze passiert Hat.

Â21ÛS2Ï2 Industrielle Nachrichten

Umsätze der Seidentrocknungs-Anstalten im Monat Januar. Für
einige der wichtigeren Seidentrocknungsanstalten beliefen sich die

'Umsätze im Monat Januar auf:
1917 1916 1915

Mailand kg 589,774 580.720 480,760
1 ,yon „ 871,054 375,4112 170,675

St! Etienne „ 55,079 79,440 19,562
Tu riii „ 27,033 34,965 14,810

domo „ 24,392 22,000 18,938

Die Notierungen der Anstalten Zürich und Basel bleiben nach

wie vor eingestellt.

Beschlagnahme von Waren ans den durch Deutschland besetzten

Clebleten. Nach Mitteilung der militärischen Textilbeschaffungs

ander werden aus den besetzten Gebieten erhebliche Mengen der
auf Grund der dort bestehenden Beschlagnahme-Verordnungen he-

schlagtiahmefreien Mengen Web-, Wirk- und Strickwaren nach
Deutschland ausgeführt.

Beschlagnahme von Seidenabfällen und Bourettegarnen in
Deutschland. Die deutsche Regierung hat sämtliche im Lande
liegenden Seidenabfälle und Bourettegarne beschlagnahmt. Von
dieser Maßregel sind also nicht betroffen die Schappen und die
Rohseiden. Für Seidenabfälie und Boureltegarne hatte die Schweiz
übrigens schon seit zwei Monaten ein Ausfuhrverbot erlassen.

5É5ÉÎ5ÉÎ Ausstellungswesen.

Die schweizerische Mustermesse In Basel. Das Organisations-
komitee der schweizerischen Mustermesse, die vom 15.-29. April
1917 in Basel stattfindet, hat beschlossen, das ganze Unternehmen
in zwei Zentralen zu gliedern. Die eine wird im Stadtkasino und
in den benachbarten Räumlichkeiten untergebracht, die andere in
einem umfangreichen Ausstelhmgsbau beim alten Radisehen Balm-
liofe. Mit der Errichtung dieses Ausstellungsbaues wird in den
nächsten Tagen begonnen werden. Der Bau wird für spätere
Messen bestehen bleiben. In der Zwischenzeit wird er als ständiges
Musterlager für schweizerische Erzeugnisse Verwendung linden.

Leipziger Mustermesse. (Korr.) Den Fabrikanten in den neu-
traten Ländern, welche gewöhnt sind, ihre Erzeugnisse auf der
Leipziger Mustermesse auszustellen und dabei lohnende Aufträge
zu erhalten, wird die Nachricht willkommen sein, daß für die

Mustersendungen eine allgemeine Ausnahme von dem in Deutsch-
land bestehenden Einfuhrverbot erlassen worden ist. Die Zoll-
behörden sind allgemein ermächtigt worden, die Einfuhr von Waren,
die zur Ausstellung auf der Leipziger Frühjahrsnutstermesse be-

stimmt und als solche in den Begleitpapieren bezeichnet sind, ohne
besondere Einfuhrbewilligung zuzulassen. Diese Waren sind unter
Zollkontrolle auf das-Hauptzollamt in Leipzig abzufertigen und
stehen im Vormerkverfahren wählend ihres Verbleibes in Deutsch-
land unter Zollkontrolle. Ihre Wiederausfuhr aus dem deutschen

Zollgebiete muß dem Hauptzollamte gegenüber in Leipzig sicher-
gestellt sein. Dies wird zweckmäßig in der Weise zu regeln sein
daß die zollamtliche Abfertigung für die Eigentümer der Muster
durch Spediteure vorgenommen wird, welche sich dem Zollamte
gegenüber durch Unterschreiben eines Reverses verpllichten, für die
Wiederausfuhr zu sorgen. Geeignete Spediteure werden durch das

Llauptzollamt und durch das neugegründete Meßamt nachgewiesen.
Die Zollbehörden sind gleichzeitig ermächtigt worden, ohne

Rücksicht auf etwa bestehende Ausfuhrverbote die Wiederausfuhr
der Meßmuster aus Deutschland zuzulassen, wobei es keiner besou-

deren Ausfuhrbewilligung bedarf.

Lyoner Mustermesse 1917. Man schreibt uns: Das Comité lté-

gional in Zürich der Foire de Lyon teilt zu banden der Interns-
senten mit, daß die Abhaltung der auf die l'âge 1.—15. März
vorgesehenen Messe verschoben worden ist auf «lie. Tage vom
18.—Ml. März.

F'^en-Sachrictiten igjgjgjgj
Schweiz Zürich. Inhaber der Firma F. Stockar in Zürich 2,

welche die Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschal't unter
der Firma „F. Stockar »V Co." in Zürich 2 übernimmt, die infolge
Austritt von Otto Pestalozzi erloschen ist, ist Felix Stockar, von
Zürich, in Zürich 7, Seidenstoffabrikation, l'ödistraße fi7. Die Firma
erteilt Prokura an Conrad Gessner.

— Willisaii. Die Kollektivgesellschal't unter der Firma
W. S urber & Co., mech. Seidenzwirnerei, in Willisau-Stadt hat
sich infolge Verkaufs des Geschäftes aufgelöst; die Firma ist nach
bereits beendigter Liquidation erloschen.

— Weberei Toggenburg A.G. (Tissage du Toggenburg S.A.)
(Toggenburg Weaving Mill Ltd.), Aktiengesellschaft mit Sitz in
Dietfurt-ßütschwil. An der ausserordentlichen General ver-
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Sammlung vom 19. Januar 1917 ist eine teilweise Statutenrevision
beschlossen worden. Gegenüber den bisherigen Eintragungen sind
folgende Änderungen hervorzuheben: Der Verwaltungsrat besteht
aus 1 bis 3 Mitgliedern. Bestellt der Verwaltungsrat aus einer Person,
so führt diese die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gesellschaft.
Einziges Mitglied des Verwaltungsrates ist nun Max YVirth,
Spinnereibesitzer, von St. Gallen, in Dietfurt. Die Unterschriften
von Otto Keller und Dr. Armin Schweizer sind damit erloschen.

— Allgemeine T e x t i 1 - A.-0.. Zürich, Diese neugegriin-
dete Aktiengesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, sowie die
Fabrikation von Textilwaren, besonders von Kleiderstoffen, in Wolle,
Baumwolle und Seide. Das Gesellschaftskapital betrügt Er. ,30,001).

Die Generalversammlung ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital
bis auf 700,000 Er. zu erhöhen. Einziges Verwaltungsratsmitglied
isi, Georg Hofmeister in Zürich.

— St. G al le r Kein web é rei e n A.-G., Eich tens tei g. Nach
einer namhaften Zuwendung für die Gründung eines Altersuntei*
stiUzungsfonds für Angestellte und Arbeiter beantragt der Verwal-
tungsrat für das Geschäftsjahr 1.916 die Verteilung einer Dividende
von 10 Prozent gegen 7 Prozent im Vorjahre.

— Genf. A. Zumthor & Cic. Die Wirkwarenfabrik unter
der Bezeichnung „K. .1. Zumthor et Iiis" ist erloschen; sie wird seit
Beginn Februar unter obiger Firmierung weiter geführt.

— Niederlenz. Unter der Firma Schweizerische
Lei nen - Ind us tri c A.-G haben sich die beiden sich naheste-
henden Fabriken Le inen Weberei Schieitheim in Schlei t-
heim und die Filiale der Schweizerischen Bindfaden-
tabrik in Niederlenz, welche sich von ihrem Stammhause
in Schafihausen getrennt hat, vereinigt. Der Sitz der neuen
l'irma ist Niederlenz (Aargaul. Die Geschäftsleitung besteht aus
den Herren: .1. Bolli in Niederlenz, Direktor der Gesell-
schalt: F. Koos in Schieitheim, Vizedirektor; und
A. Fahr in Schlei tlioim, technischer Leiter. Diese Herren sind
befiig^ jg jju jjvvei die Firma nach außen zu vertreten, in dem
^inne, daß erstere zwei voll unterzeichnen und letzterer per Prokura.

— St. Gallen. Kappold&Co., A.-G., Stickerei und Texlil-
Warenfabrikation in St. Gallen, haben anläßlich der letzten General-
Versammlung die Reduktion des Aktienkapitals von Fr. 1,000,000
auf Fr. 300,000 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft he-

trägt Fr. 200,000, bestehend aus 400 Inhaberaktien zu Fr. 500. Als
Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift wurde Herr
Caspar Glinz, Kaufmann in Rorschach, gewählt.

Oesterreich-Ungarn. Die Firma Heinrich Klinger in Wie J
die bereits Fabriken in Trautenau, Zwittuu, Preßburg, Up to Szt.
Mihlas und Sepsi Szt. Gyöi'gv besitzt, hat die Kunstseidefahrik
,,Silkin" in Pilsdorf hei Arnau endgültig in ihren Besitz gebracht.
Die Firma beabsichtigt,, das Unternehmen zu einer Weberei iimzii-
gestalten.

Mode- und Marktberichte

Wolle.
Ilie Berichte über die zur Zeit in London stattfindende

Wollauktion melden übereinstimmend, daß das Geschäft
'ebhaft und die Tendenz fest ist. Die Preise halten sich
huf der llüho der letzten Januarpreise. Bessere Sorten sind
bevorzugt,.

Lyon. Dem „Boll, du Tiss." ist zu entnehmen, daß die sonst
in der zweiten Hälfte Januar regelmäßig einsetzende Belebung des
Geschäftes dieses Jahr ausgeblieben ist. Fm übrigen sind einerseits
die Stühle noch mit Arbeit versehen, und andererseits die Produk-
tion ohnedies mehr als je eingeschränkt: letzteres aus bekannten
Gründen, zu denen sich noch die Kohlennot und die mißlichen
Transportverhältnisse gesellen. (Der Fracht- und Eilgutverkehr
war 14 Tage gänzlich eingestellt. D. lt.)

Was die Artikel anbetrifft, so sind Orôpe de Chine und Crêpe
Georgette nach wie vor stark begehrt; es liegen ferner Aufträge
vor für stranggefärbteu Satin, für ^Paillette und Merveilleux. Be-

Stellungen in Polonaises und halbseidenen Grêge-Satins sind noch
zu vergeben, doch nur zu erhöhten Preisen, da die Arbeitslöhne
eine wesentliche Steigerung erfahren haben. Die Aufträge für die
Armee und die Wollgewebe, die einer großen Anzahl von Stühlen
Arbeit verschaffen, lassen allein schon eine eigentliche Krisis in
der Seidenweberei als unmöglich erscheinen.

Technische Mitteilungen

Brennesselanbau und -Verwertung.
Von Artur Weiß, Professor der industriellen Privatwirtschafts-

lehre an der Handelshochschule, München.
(Fortsetzung.)

Und besteht nicht bereits eine ähnliche Gefahr in Ostindien?
Japan war zwar schon vor dem Kriege der größte Abnehmer in-
discher Baumwolle, während Deutschland an zweiter Stelle stand.
Während im Jahre 1910/11 Europa noch fast doppelt so viel, in
den Jahren 1911/13 noch annähernd gleichviel indische Baumwolle
bezog, wie Japan, hat sich dieses Verhältnis während des Krieges
gänzlich verschoben. Japan verarbeitet gegenwärtig mehr als 75

l'roz. des gesamten Baumwollerträgnisses Indiens, hat somit in -der
Tat ein Monopol auf indische Baumwolle. Und wenn wir der
Berichte gedenken, die im Frühjahr 1910 durch die Zeitungen
liefen und meldeten, daß die englische Regierung alle Maßnahmen
getroffen hätte, um den Baumwollanbau in Aegypten derart ein-
zudämmen. daß nur die in England allein laufenden ungefähr
16 Millionen Makospindeln mit diesem Rohstoff versorgt erscheinen,
müssen wir ernsten Sinnes in die Zukunft blicken!

Bis jetzt hatte die Baumwollfaser kaum eine nennenswerte
Konkurrenz zu fürchten, da sie nicht nur oh ihrer Eigenschaft als
Einzelzelle ohne Schwierigkeit verspinnbar ist, sondern auch ihrer
leichten Beschaffbarkeit wegen. Ist doch die Frucht der Baumwoll-
plianze eine Kapsel, in deren Fächern die typischen Baumwoll-
samen sitzen. Aus der Samenhaut wachsen die Fasern empor,
die zur Zeit der Reife die Kapseln sprengen und herausquellen.
Somit besteht die Ernte darin, die Kapseln von den Stauden zu

trennen, die Fasern aus den Kapseln zu nehmen und von den
ihnen anhaftenden Samen zu befreien. Während die ersten zwei
Arbeiten heute immer noch mit der Hand durchgeführt werden
(die in Amerika seit einigen Jahren in Verwendung stehenden
Plliickmaschinen müssen ihre Existenzberechtigung erst erweisen),
erfolgt die Absehoidung der Samen auf maschinellem Wege.

Nun eine Bemerkung wirtschaftsstatistischer Natur. Eine
Baum wollkapsel enthält zwei Dritteile ihres Gewichtes Fasern und
ungefähr ein Dritteil Samen, d. h. 100 kg geerntete Kapseln ergeben
ungefähr 66 kg Baumwolle und 34 kg Samen nebst Schalen. —
Wenn auch die von den Samen befreite „Liut"-Faser den weitaus
höchstwertigsten Teil der Plianze darstellt, gewähren auch die

' Blätter, Aeste und Stengel einen bedeutenden Verfütterimgsnutzen.
Das wichtigste Nebenprodukt ist jedoch die Baumwollsaat, die
einerseits dem Anbau, andererseits der Oelgewinnung dient. Den

von den langen Haaren befreiten Samen haften immer noch ganz
kurze Fäserchen an, die sogenannten „Linters", ein wertvolles Aus-
gangsmaterial der Papier-, Pulver und Kunstseideerzeugung.

Es darf uns somit nicht wundernehmen, wenn man nach
Gewächsen forschte, die in unsern Ländern heimisch sind und deren
Samen von Ilaaren umhüllt erscheint. So verarbeitete z. B. Ende
des 13. Jahrhunderts ein Münchener Bürger, namens Herzer, die
mit andern Fasern gemischte Pappelwolle zu verschiedenerlei Strick-
und Wirkwaren. Auch die Haare des Alpen- und gemeinen Woll-
grases. sowie die fallschirmartige Flugvorrichtung der Distelköpfe
wurden für textile Zwecke wiederholt herangezogen, doch haben
alle diese Versuche oh der Glätte und Brüchigkeit des Materials
keine sichtbaren Spuren auf dem weiten Gebiete der Textilindustrie
hinterlassen.

Die Not der Zeit lenkte unsere Aufmerksamkeit auf eine Iiis
in unsere Tage sehr gering geschätzte, ' fast allgemein mit dein
Kosenamen „gemeines lästiges Unkraut" bedachte Pflanze, die von
uuseru Vorfahren immer und immer wieder herangezogen, immer
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